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A N F R A G E von Ruedi Hatt (FDP, Richterswil) 

 
betreffend Pressemitteilung des Regierungsrates (Sitzung 20. Dezember 2000) zum 

Bundesgerichtsentscheid über die 5. Bauetappe des Flughafens Zürich. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
In der Pressemitteilung des Regierungsrates zum Bundesgerichtsentscheid über die 5. 
Bauetappe des Flughafens Zürich steht folgender Schlussatz zu diesem Kapitel: "Der Bun-
desgerichtsentscheid vom 8. Dezember 2000 bringt hier insofern eine erfreuliche Klärung, 
als über die Höhe der Lärmgrenzwerte entschieden worden ist und davon ausgegangen 
werden darf, dass die Grenzwerte der Expertenkommission in der Lärmschutzverordnung 
Eingang finden werden." 
 
1. Ist der Regierungsrat nicht der Auffassung, das Bundesgericht habe nur entschieden, 

dass die Lärmschutzverordnung in der Form wie sie der Bundesrat vorschlägt nicht an-
wendbar sei? Über die Höhe der Lärmgrenzwerte hat das Bundesgericht jedoch nicht 
entschieden? 

 
2. Ist die Regierung bereit sich beim UVEK dafür einzusetzen, dass nach dem Bundesge-

richtsentscheid vom 8. Dezember 2000 so schnell wie möglich eine neue Lärmschutzver-
ordnung ausgearbeitet wird, welche die Lärmgrenzwerte um den Flughafen Zürich fest-
legt und mit der  

 
a) die Planungsunsicherheit der um den Flughafen liegenden Gemeinden endlich been-

det wird? 
 
b) Planungs- und Grenzwerte festgelegt werden, die auch die betroffenen Gemeinden in 

ihrer baulichen Entwicklung nicht unnötigerweise einschränken und ihnen vor allem 
die Nutzung der vorhandenen Baulandreserven als Wirtschafts- und Gewerbezonen 
ermöglicht? 

 
3. Die Baudirektion will umgehend die neuen Grenzwertkurven um den Flughafen berech-

nen und aufzeichnen auf der Grundlage der von der Expertenkommission, vorgeschlage-
nen Grenzwerte. Entstehen dadurch nicht weitere Unsicherheiten und Enttäuschungen, 
wenn in der endgültigen LSV Lärmgrenzwerte festgelegt werden, die einem Ausgleich 
zwischen den tieferen Werten der Eidgenössischen Expertenkommission und den eben-
falls wissenschaftlich begründeten höheren Werten welche der Bundesrat am 12. April 
2000 festgelegt hatte, entsprechen? 

 
 
 Ruedi Hatt 


